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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
nach der Sommerzeit verstärken sowohl der Gesetzgeber als auch die Finanzgerichte ihre Tätigkeiten. 
Die Gesetzesvorhaben bezüglich der Entlastungen für Kleinstunter nehmen und die geplanten Änderungen 
des Energie- und Stromsteuergesetzes sind Beispiele dafür. 

Auch über die wichtigsten Ände rungen aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung informieren wir Sie 
wie gewohnt kompakt.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Dipl.-Kfm. Arvid Feuerstack - Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
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I. Gesetzgebung
1. Erleichterungen für Kleinstunternehmen bei Bilanzierungs-  
    und Offenlegungspflichten
Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister in Brüssel hat am 21.2.2012 die so genannte 
Micro-Richtlinie verabschiedet und diese einen Monat später im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 
Ziel der Richtlinie ist es, Klein- und Kleinstunternehmen bürokratische Erschwernisse bei 
der Erstellung von Jahresabschlüssen abzunehmen. 

Die Richtlinie enthält unter anderem folgende Erleichterungen:

•• Befreiung von bestimmten Bilanzierungspflichten: Kleinstbe triebe dürfen beispiels-
weise auf den Anhang zur Bilanz verzichten.

•• Einschränkung der Veröffentlichungspflicht: Die Jahresab schlüsse von Kleinstbetrie-
ben müssen nicht mehr elektronisch im Bundesanzei ger offengelegt werden. Es reicht 
aus, diese an ein Register zu über senden, das sie nur auf Nachfrage an Dritte zur Infor-
mation herausgibt. 

Von	 den	Befreiungen	 profitieren	Unternehmen,	 die	mindestens	 zwei	 der	 folgenden	 drei	
Schwellenwerte unterschreiten:

•• Bilanzsumme EUR 350.000,
•• Jahresumsatz EUR 700.000, 
•• Zehn Mitarbeiter.

Die geplanten Vereinfachungen könnten auch kleinen Unternehmen in Konzernen zugute 
kommen. Zumindest für Komplementär-Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit ruhendem 
Geschäftsbetrieb innerhalb von Unter nehmensgruppen sollten diese Erleichterungen greifen.

Die von der EU beschlossenen Erleichte rungen sollen zügig in nationales Recht umgesetzt 
werden. Ein vorliegender Referentenentwurf des Bundes justizministeriums sieht die Anwen-
dung der Erleichterungen bereits für Jahresabschlüsse ab dem 31.12.2012 vor. 

 

2. Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes 
Im Jahr 1999 wurden für energieintensive Unternehmen des produzieren den Gewerbes bei der 
Besteuerung von Energie verschiedene Steuerbe günstigungen eingeführt. Eine davon ist der 
sogenannte „Spitzenaus gleich“. Diese Steuerbegünstigung läuft nach heutiger Rechtslage zum 
Jahresende 2012 aus.

Am 1.8.2012 hat das Bundeskabinett aber eine Nachfolgeregelung be schlossen. Danach soll 
der Spitzenausgleich ab dem Jahr 2013 grund sätzlich im gleichen Umfang weitergewährt wer-
den. Abweichend zur bisherigen Rechtslage wird die Steuerbegünstigung jedoch an Energie-
einspa rungen geknüpft.

Um diese Vorgaben zu erfüllen, müssen die betroffenen Unternehmen Energiemanagement- oder 
Umweltmanagementsysteme verbindlich ein führen und betreiben. Ziel der Einführung der Sys-
teme ist die systema tische Erfassung des Energieverbrauchs der Unternehmen und die Ermitt lung 
von Einsparpotenzialen. Der nachzuweisende Zielwert für Einsparun gen steigt im Zeitablauf an: 

•• jeweils 1,3 % für die Bezugsjahre 2013 bis 2015
•• 1,35 % für das Bezugsjahr 2016, 

d.h. kumuliert 5,25 % über den Zeitraum von 4 Jahren.

Die Änderungen sollen zum 1.1.2013 in Kraft treten. 

Für Klein- und Kleinstunter nehmen

Die EU ermöglicht mit der sog. Micro-
Richtlinie den Mitglied staaten, Vereinfa-
chungen für den Jahresabschluss von 
Kleinstbetrieben zu regeln.

Erleichterungen sind:

•• Befreiung von bestimmten Bilanzie-
rungspflichten,	 z.B.	 Verzicht	 auf	 den	
Anhang
•• Befreiung von der Veröffent lichung des 

Jahresabschlus ses, wenn dieser in 
einem staatlichen Register hinter legt 
wird.

Auch Komplementär-Gesell schaften und 
Kleinstunterneh men innerhalb von Kon-
zernen könnten begünstigt werden.

Die Umsetzung in deutsches Recht bleibt 
abzuwarten.

Für Unternehmen des Produ zierenden 
Gewerbes
Das Bundeskabinett hat eine Nachfolge-
regelung für Energie- und Stromsteuer-
begünstigungen beschlossen (Spitzen-
ausgleich).

Die Steuerbegünstigung soll zukünftig an 
Energieeinsparungen geknüpft werden.

Betroffene Unternehmen müs sen Ener-
giemanagement- oder Umweltmanage-
mentsysteme einführen und betreiben, 
um vorgegebene Zielwerte einzu halten 
und nachzuweisen.

Anwendung ab 1.1.2013. 
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3. Jahressteuergesetz 2013: Gegenäußerung der Bundesregierung 
Die Bundesregierung hat am 5.9.2012 zu den um fangreichen Ände rungsvorschlägen des Bun-
desrats vom 6.7.2012 zum Jahressteuergesetz 2013 Stellung genommen.

Danach werden die Änderungsvorschläge des Bundesrats geprüft und nach Möglichkeit 
umgesetzt. Die geplante Verkürzung der Aufbe wahrungsfristen soll jedoch trotz der Beden-
ken des Bundesrats Gesetz werden.

Der folgende Zeitplan ist für die weitere Umsetzung vorgesehen:

26.09.2012: Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss
26.10.2012: Abschließende Lesung im Bundestag
23.11.2012: Zustimmung des Bundesrats

Das	Gesetz	soll	grundsätzlich	ab	2013	Anwendung	finden.	Davon	sind	allerdings	einige	Ausnah-
men vorgesehen. So soll beispielsweise die Ein schränkung der erbschaftsteuerlichen Begüns-
tigung von Finanzmitteln in Gesellschaften, über die wir in der letzten Ausgabe berichtet haben, 
be	reits	nach	dem	Bundestagsbeschluss	Anwendung	finden	(nach	derzeiti	gem	Stand	also	nach	
dem 26.10.2012). Außerdem sollen Dividendener träge bei Beteiligungsquoten von weniger als 
10	%	schon	ab	2012	für	die	empfangende	Kapitalgesellschaft	steuerpflichtig	werden.

Es bleibt abzuwarten, wie die Vorschläge des Bundesrats umgesetzt und welche weiteren Ände-
rungen noch in den Gesetzesentwurf eingearbeitet werden. 

II. Körperschaftsteuer
1. Verzicht auf eine Pensionsanwartschaft
Einem Gesellschafter-Geschäftsführer wird aufgrund seines Arbeitsver hältnisses oftmals 
von der Kapitalgesellschaft, an der er beteiligt ist, eine Pensionsanwart schaft eingeräumt. In 
den Folgejahren können dann Situa tionen eintreten, die einen Verzicht auf diese Pensions-
zusage (ggf. teil weise) nahelegen (z.B. Krise, Sanierung, geplante Veräußerung der Anteile). 

Für den Gesellschafter können aber erhebliche negative steuerliche Kon sequenzen ein-
treten, wenn der Verzicht auf die Pensionszusage durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlasst	ist.	In	diesem	Fall	wird	nämlich	fingiert,	dass	die	Pensionsansprüche	vorzeitig	mit	
ihrem Gesamtbetrag als Gehalt an den Gesellschafter vergütet und gleich zeitig wieder in 
die	Kapitalgesellschaft	eingelegt	werden.	Dabei	ist	dieser	fingierte	Gehaltsbestandteil	lohn-
steuerpflichtig,	obwohl	der	Gesellschafter	keine	Zahlung	erhält.	Gleichzeitig	erhöhen	sich	
aufgrund	der	fiktiven	Ein	lage	die	Anschaffungskosten	für	die	Beteiligung.	Diese	Erhöhung	
der An schaffungskosten wirkt sich jedoch erst dann steuermindernd aus, wenn der Gesell-
schafter seine Anteile verkauft - und dann auch nur zu 60 %.

Streitig war bisher noch, welche steuerlichen Folgen ein teilweiser Verzicht hat, z.B. ein Ein-
frieren der Ansprüche durch Verzicht auf zukünftig noch zu erdienende Pensionsansprüche 
(„Future Services“) oder eine Reduzierung der bisher zugesagten Pensionsleistung. Dazu 
hat	das	Bundesfinanz	ministerium	am	14.8.2012	Stellung	genommen.	Soweit	auf	einen	noch	
nicht verdienten Teil der Pensionsanwartschaft verzichtet wird, liegen da nach kein Gehalts-
zufluss	und	keine	Einlage	vor.

Zur Behandlung der Pensionsrückstellungen auf Ebene der Kapital gesell schaft nimmt das 
Bundesfinanzministerium	allerdings	nicht	Stellung.	Nach	bisheriger	Verwaltungsauffassung	
ist jedoch die Pensionsrückstellung im Hinblick auf die Herabsetzung der Zusage anzu-
passen.	Es	erfolgt	somit	eine	 teilweise	gewinnerhöhende	Auflösung	der	Rückstellungen.	
Dies	führt	im	Jahr	des	Verzichts	zu	einem	steuerpflichtigen	Ertrag.	

Für alle Steuerpflichtigen
 

Die Bundesregierung wird die Vorschläge 
des Bundesrats zum Jahressteuergesetz 
2013 prüfen.

Es ist geplant, das Gesetz bis zum 
23.11.2012 zu verabschie den,

grundsätzlich mit Wirkung ab 2013, teil-
weise früher.

Es ist damit zu rechnen, dass der Geset-
zesentwurf noch we sentlich geändert 
wird.

Für Gesellschafter mit Pen sions-
anwartschaften
Ein Verzicht auf eine Pensions zusage 
durch einen Gesell schaf ter führt in 
der	 Regel	 zu	 einem	 steuerpflich	tigem	
Gehalts	zufluss	 beim	 Ge	sellschafter	
und einer gleichzei tigen Einlage in die 
Ge sellschaft.

Bei einem Teilverzicht kann ggf. ein steu-
erpflichtiger	Lohnzufluss	vermieden	wer-
den.

Der Ertrag aus der erforderlichen anteili-
gen	Auflösung	der	Pen	sionsrück	stellung	
ist auf der Ebene der Kapitalgesellschaft 
zu ver steuern.
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Für mitarbeitende Gesellschafter einer Personengesellschaft sind Pen sionszusagen steuer-
lich erheblich komplizierter und darum unüblich. Des halb soll an dieser Stelle hierauf nicht 
eingegangen werden. 

2. Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge für  Gesellschafter- 
    Geschäftsführer
Zahlungen von Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen an den Ge sellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig durch das Ge sellschaftsverhältnis veranlasst, 
da Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bei Fremd geschäftsführern regelmäßig durch das 
Festgehalt	abgegolten	ist.	Sie	sind	damit	nicht	als	steuerpflichtiger	Gehaltsbestandteil,	son-
dern als verdeckte Gewinnausschüttungen zu beurteilen und stellen beim Ge sellschafter 
Ein nahmen aus Kapitalvermögen dar. Bei der Kapitalgesell schaft sind diese Zuschläge 
dementsprechend	keine	steuerlich	abzieh	baren	Aufwendungen.	Das	hat	der	Bundesfinanz-
hof anknüpfend an seine bisherige Rechtspre chung am 27.3.2012 entschieden. 

Nur wenn eine solche Vereinbarung durch überzeugende betriebliche Gründe gerechtfertigt 
ist, lassen die Finanzgerichte eine Ausnahme zu. Eine derartige Veranlassung kann im Ein-
zelfall anzunehmen sein, wenn mit vergleichbaren Arbeitnehmern (z.B. anderen Geschäfts-
führern/Füh rungskräften) ähnliche Regelungen abgeschlossen werden. 

 

3. Wertberichtigung auf Gesellschafterdarlehen
Gewinne aus Kapitalgesellschaften, deren Anteile in einem Betriebsver mögen gehalten wer-
den (z.B. in einer Personengesellschaft oder einem Einzelunternehmen), sind nur zu 60 % 
steuerpflichtig.	Im	Gegenzug	sind	Aufwendungen,	die	im	Zusammenhang	mit	diesen	Antei-
len stehen, nur zu 60 % steuerlich abzugsfähig.

Die Finanzverwaltung hat bisher die Auffassung vertreten, dass die glei chen Grundsätze 
auch für Gesellschafterdarlehen gelten mit der Begrün dung, dass diese Darlehen im Zusam-
menhang mit der Beteiligung stehen. Aus diesem Grund sind Wertberichtigungen auf diese 
Darlehen bzw. andere aufwandswirksame Korrekturen (z.B. Forderungsverzicht durch den 
Gesellschafter) bisher regelmäßig nur zu 60 % steuermindernd aner kannt worden.

Abweichend	davon	hat	der	Bundesfinanzhof	am	18.4.2012	mit	zwei	Urtei	len	entschieden,	
dass Aufwendungen im Zusammenhang mit Gesell schafterdarlehen in vollem Umfang steu-
erlich	abzugsfähig	sind.	Der	Bun	desfinanzhof	begründet	seine	Entscheidungen	damit,	dass	
die Anteile und die Darlehen voneinander unabhängige Wirtschaftsgüter sind. Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich um Eigenkapital ersetzende Darlehen handelt oder ob die Kondi-
tionen der Darlehensüberlassung fremdüblich oder gesell schaftsrechtlich veranlasst sind.

Soweit entsprechende Sachverhalte noch nicht bestandskräftig sind, sollte ein vollständi-
ger Abzug der Aufwendungen beantragt werden.

Es ist damit zu rechnen, dass durch eine Gesetzesänderung die Abzieh barkeit entsprechend 
den Vorstellungen der Finanzverwaltung für die Zu kunft wieder auf 60 % begrenzt wird. 

III. Einkommensteuer (betrieblich)
1. Schuldzinsenabzug bei Überentnahmen
Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind Schuldzinsen nicht abziehbar, 
wenn sogenannte Überentnahmen getätigt worden sind. Überentnahmen liegen vor, wenn 
die Entnahmen den Gewinn und die Einlagen übersteigen. Der nicht abziehbare Betrag wird 
pauschal ermittelt, indem Überentnahmen des laufenden Jahres zuzüglich der Überentnah-

Für Gesellschafter-Geschäfts führer/-
Vorstände

Zuschläge für Tätigkeiten an Sonn- und 
Feiertagen sind regelmäßig verdeckte 
Gewinn ausschüttungen.

Im Einzelfall kann jedoch eine Ausnahme 
zulässig sein, wenn mit Arbeitnehmern in 
vergleich baren Positionen ähnliche Rege-
lungen vereinbart worden sind.

Gesellschafter einer Kapital gesell-
schaft mit Gesellschaf terdarlehen
Aufwendungen im Zusammen hang mit 
Anteilen an Kapitalge sellschaften im 
Betriebsvermö gen können nur zu 60 % 
steuer lich geltend gemacht werden.

Aufwendungen im Zusammen hang mit 
Gesellschafterdarlehen sind derzeit lt. 
Bundesfinanzhof	 steuerlich	 voll	 abzugs-
fähig. Dies gilt insbesondere auch für 
Ab schreibungen auf solche Dar lehen.

Durch eine Gesetzesänderung wird vor-
aussichtlich eine Be grenzung auf 60 % 
der Aufwen dungen eingeführt.

Für Personengesellschaften und Ein-
zelunternehmen
Soweit in den Jahren seit 1999 Über-
entnahmen eines Gesell schafters vorlie-
gen, sind Schuld zinsen der Gesellschaft 
(anteilig) steuerlich nicht abziehbar.
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men der Vorjahre abzüglich der Unterentnahmen der Vorjahre zusammen gerechnet werden 
und darauf ein Zinssatz von 6 % angewendet wird. (Unterentnahmen = Gewinne und Ein-
lagen, die die Entnahmen im be troffenen Jahr überstiegen haben).

Diese Regelung ist ab 1999 eingeführt worden. Streitig war bisher, ob Unterentnahmen, also zum 
Beispiel Guthaben auf Privatkonten, aus den Jahren vor 1999 berücksichtigt werden können.

Der	Bun	desfinanzhof	 hat	 am	 9.5.2012	 entschieden,	 dass	 bei	 der	 Berech	nung	 der	 nicht	
abziehbaren Schuldzinsen für Veranlagungszeiträume ab 1999 sogenannte Unterentnah-
men aus den Jahren vor 1999 außer Acht zu lassen sind.

Überentnahmen können also auch dann entstehen, wenn auf den Privat konten (= Dar-
lehenskonten der Gesellschafter) vor 1999 Guthaben aus gewiesen worden sind. 

2. Schuldzinsen für Investitionsdarlehen über ein Kontokorrentkonto
Schuldzinsen sind steuerlich nicht abziehbar, wenn sogenannte Überent nahmen getätigt 
werden, soweit sie Unterentnahmen aus Vorjahren über steigen (s. vorstehenden Beitrag). 
Allerdings werden Schuldzinsen für Dar lehen zur Finanzierung von Anlagevermögen von 
dieser Regelung ausge nommen.

Der	 Bundesfinanzhof	 hat	 am	 23.2.2012	 entschieden,	 unter	 welchen	 Voraussetzungen	
Schuldzinsen für ein Investitionsdarlehen, das auf ein Kontokorrentkonto ausgezahlt wor-
den ist, sowie die Schuldzinsen für das Kontokorrentkonto selbst abgezogen werden kön-
nen - trotz Überentnah men durch den Unternehmer. Danach werden die folgenden Fälle 
unter schieden:

Werden Darlehensmittel zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anla gevermögens auf 
ein	betriebliches	Kontokorrentkonto	überwiesen,	muss	der	Steuerpflichtige	die	Anlagegüter	
innerhalb von 30 Tagen von dem ent sprechenden Kontokorrentkonto bezahlen. In diesem 
Fall bleiben die Zin sen steuerlich abzugsfähig.

Beträgt	der	Zeitraum	mehr	als	30	Tage,	muss	der	Steuerpflichtige	den	erforderlichen	Finan-
zierungszusammenhang zwischen Auszahlung der Darlehensmittel und Bezahlung durch 
eine entsprechende Dokumentation nachweisen. Kann der Finanzierungszusammenhang 
im Einzelfall nach gewiesen werden, bleiben auch die nach 30 Tagen entstehenden Schuld-
zinsen abziehbare Betriebsausgaben. Wie ein solcher Nachweis geführt werden kann, ist 
noch nicht geklärt.

Darüber	hinaus	hat	der	Bundesfinanzhof	entschieden,	dass	Kontokorrent	zinsen,	die	durch	
die Finanzierung von Anlagevermögen entstehen, unbe grenzt abziehbar sind. Eine geson-
derte Darlehensaufnahme wäre dem nach nicht erforderlich. Kritisch dürften aber Fälle 
seien,	bei	denen	nach	einer	Investitionsfinanzierung	das	Kontokorrentkonto	durch	diverse	
Ein zahlungen positiv und anschließend durch sonstige Auszahlungen wieder negativ wird. 
Denn der dann entstandene negative Saldo resultiert nicht unmittelbar aus einer Inves-
titionsfinanzierung,	 so	 dass	 der	 Zinsabzug	 gemäß	 der	 o.g.	 Regeln	 bei	 Überentnahmen	
begrenzt sein dürfte. 

Zur Vermeidung von nicht abziehbaren Schuldzinsen sollten deshalb Per sonengesellschaften 
und Einzelunternehmer Investitionen über Darlehens konten und nicht über Kontokorrent-
konten	finanzieren. 

3. Fahrten zu mehreren Betriebsstätten 
Aufwendungen für Fahrten zwischen der Wohnung und der Betriebsstätte eines Unterneh-
mers oder selbständig Tätigen können je Entfernungskilo meter nur pauschal in Höhe von 
EUR 0,30 als Betriebsausgabe geltend machen. Diese Abzugsbeschränkung kommt derzeit 
auch zur Anwendung, wenn der Unternehmer mehrere Betriebsstätten hat.

Unterentnahmen aus den Jahren vor 
1999 sind bei der Berech nung der nicht 
abziehbaren Schuldzinsen für die Jahre 
ab 1999 außer Acht zu lassen.

Für Steuerpflichtige mit Schuldzinsen 
für Investitions darlehen
Grundsätzlich ist bei Personen-
gesellschaften und Einzelunter nehmen 
der Abzug betrieblicher Schuldzinsen ein-
geschränkt, wenn Überentnahmen getä-
tigt wurden.
Schuldzinsen für Investitionen in Wirt-
schaftsgüter des Anlage vermögens blei-
ben aber trotz Überentnahmen abziehbar, 

wenn auf Kontokorrentkonten ausge-
zahlte Darlehen innerhalb von 30 Tagen 
für die Anschaf fung von Wirtschaftsgütern 
ver wendet werden

oder wenn nach 30 Tagen im Einzelfall 
noch ein Finan zierungszusammenhang 
herge stellt werden kann.

Kontokorrentzinsen aus der Finanzie-
rung von Anlagever mögen sind ohne Ein-
schränkung abzugsfähig. Problematisch 
ist aber der schwankende Saldo von Kon-
tokorrentkonten.

Deshalb sollten Investitionen bei Überent-
nahmen	über	Darlehens	konten	finanziert	
werden.

Für Unternehmer und Selb ständige

Fahrten von Unternehmern und Selbstän-
digen zwischen der Wohnung und dem 
Betrieb sind nur beschränkt abzugsfähig.
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Bei mehreren Betriebsstätten stellt sich 
die Frage, ob die be grenzte Abzugsfähig-
keit für die Fahrten zu allen Betriebsstät-
ten gilt.

Die Finanzverwaltung schränkt den Kos-
tenabzug für alle Fahr ten ein. 

Die Frage liegt inzwischen dem Bundes-
finanzhof	 vor.	 Entspre	chende	Steuerbe-
scheide sollten daher offen gehalten wer-
den.

Für alle Unternehmen

Die elektronische Übermittlung von 
umsatzsteuerlichen Meldun gen ist ab 
2013	nur	noch	authentifiziert	möglich.

Erforderliche Maßnahmen z.B.:
•• Registrierung im Elster-Online-Portal 
und	Beantra	gung	Zertifikat	oder
•• Nutzung von Softwarelö sungen.

Empfehlung:	Zertifikat	möglichst	 frühzei-
tig beantragen!

Ohne	 eine	 Authentifizierung	 sind	
auch Umsatzsteuer-Voranmel dungen 
nicht wirksam abge geben. Es drohen 
Verspätungs zuschläge, Bußgelder und 
Steu erhinterziehung.

Für alle Unternehmen, die den Freiha-
fen Hamburg nutzen
Der Hafen Hamburg ist ab dem 1.1.2013 kein 
Freihafen mehr.

Bei Arbeitnehmern bestand bisher eine entsprechende Regelung für Fahrten zwischen Woh-
nung	und	Arbeitsstätte.	Hierzu	haben	der	Bundes	finanzhof	und	die	Finanzverwaltung	kürz-
lich ihre steuerlichen Auffas sungen geändert. Jetzt kann ein Arbeitnehmer nur noch maxi-
mal eine regelmäßige Arbeitsstätte haben mit der Folge, dass Kosten für Fahrten zu ande-
ren Arbeitsstätten nach den höheren Reisekostensätzen abzugsfähig sind.

Ob und wie sich diese Rechtsänderung auf Unternehmer und Selbststän dige auswirkt, ist 
noch nicht geklärt. Die Finanzverwaltung vertritt die Auf fassung, dass eine korrespondie-
rende Behandlung mit Arbeitnehmern nicht erfolgen muss und behält die bisherige ungüns-
tige Behandlung von Unternehmern und Selbständigen bei.

Verfassungsrechtlich ist jedoch eine Gleichbehandlung geboten. Daher hat das Finanzge-
richt Baden-Württemberg am 27.10.2011 entschieden, dass auch Unternehmer und Selb-
ständige nur eine Betriebsstätte haben kön nen. Für Fahrten zu weiteren Betriebsstätten 
können danach höhere Rei sekostensätze geltend gemacht werden. Abzuwarten bleibt, wie 
der	Bun	desfinanzhof	entscheiden	wird.	Entsprechende	Fälle	sollten	offengehalten	werden.
 

IV. Umsatzsteuer
1. Authentifizierte Übermittlung von umsatzsteuerlichen Meldungen
Ab	dem	1.1.2013	können	umsatzsteuerliche	Meldungen	nur	noch	authenti	fiziert	elektronisch	
an die Finanzbehörden übermittelt werden. Das bedeu tet, dass der Sender ein besonderes 
Zertifikat	benötigt,	um	die	Berechti	gung	für	die	Versendung	zu	erhalten.

Zu den umsatzsteuerlichen Meldungen gehören:

•• Umsatzsteuer-Voranmeldung
•• Antrag auf Dauerfristverlängerung
•• Anmeldung der Sondervorauszahlung
•• Zusammenfassende Meldung.

Für	die	elektronische	Authentifizierung	gibt	es	grundsätzlich	verschiedene	Möglichkeiten:	Es	
kann zum Beispiel eine vorherige Registrierung im Elster-Online-Portal erfolgen, um hier-
über	das	notwendige	Zertifikat	zu	beantragen.	Darüber	hinaus	bieten	unter	anderem	Soft-
waredienstleister eigene Lösungen an.

Eine Übergangsphase ist derzeit nicht geplant. Wir empfehlen Ihnen da her, das erforderli-
che	Zertifikat	möglichst	frühzeitig	zu	beantragen,	da	zum	Ende	des	Jahres	eine	verlängerte	
Bearbeitungszeit durch die Finanzbe hörden erwartet werden kann. Grundsätzlich beträgt 
die Bearbeitungszeit 2 Wochen.

Erfolgt	die	Übermittlung	nicht	mittels	Authentifizierung,	ist	die	Meldung	nicht	wirksam	abge-
geben. Dann können durch die zuständigen Behörden Verspätungszuschläge und Bußgel-
der festgesetzt werden. Darüber hinaus können Verspätungen bei Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen als Steuerhin terziehung angesehen werden. 

 

2. Aufhebung des Freihafens Hamburg ab 2013 
Der Freihafen Hamburg wird zum 1.1.2013 aufgehoben. Es gelten an schließend nur noch 
die allgemeingültigen Regelungen für Seezollhäfen in der EU.

Durch die Aufhebung des Freihafens entfallen u.a. die Kontrollen des Leer- und Durchgangs-
verkehrs und die Überwachungsverfahren für die Lage rung und Behandlung von Gemein-
schaftswaren im Hafengebiet. Hinzu kommen im Wesentlichen die nachfolgenden Neuerungen:
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•• Waren, die in die EU eingeführt werden sollen, sind bereits unmittel bar nach Ankunft im 
Hamburger Hafen einer zollrechtlichen Behand lung zuzuführen. Bisher war dies regelmä-
ßig erst im Zeitpunkt des Verlassens des Freihafens erforderlich.
•• Alle bereits gelagerten Nichtgemeinschaftswaren sind bis zum 1.1.2013 in ein bewillig-

tes Zolllagerverfahren oder zur vorübergehen den Verwahrung anzumelden. Es besteht 
auch die Möglichkeit, die Waren bis dahin zum zollrechtlich freien Verkehr abzufertigen.

Die umsatzsteuerlichen Besonderheiten für den Freihafen Hamburg fallen daher weg. Dabei 
kommt den nachfolgenden Transaktionen besondere Bedeutung zu:

•• Bisher konnten Lieferungen aus dem Inland in den Freihafen regel mäßig als steuerfreie 
Ausfuhrlieferung behandelt werden. Durch den Wegfall des Freihafens bedarf es hierzu 
der Überführung über die „neue“ Zollgrenze (z.B. auf ein Schiff). Andernfalls müssen die 
be	treffenden	Lieferungen	umsatzsteuerpflichtig	behandelt	werden,	da	es	sich	um	Inlands-
lieferungen handelt.
•• Bei der Einfuhr kann grundsätzlich nur der Unternehmer den Vor steuerabzug aus der fest-

gesetzten und gezahlten Einfuhrumsatzsteuer geltend machen, der im Zeitpunkt der Ein-
fuhr Eigentümer der Waren ist. Durch den Wegfall des Freihafens verlagert sich der Zeit-
punkt der Einfuhr regelmäßig vor, so dass gegebenenfalls der Eigentümer der Waren im 
Zeitpunkt der Einfuhr und damit der vorsteuer abzugsberechtigte Unternehmer von der 
bisherigen Handhabung ab weichen.

Gern unterstützen wir Sie bei der Optimierung der Prozesse, um eine un gewollte Umsatz-
steuerpflicht	 der	 bisher	 als	 steuerfrei	 behandelten	Aus	fuhrlieferungen	 zu	 vermeiden	und	
der Versagung des Vorsteuerabzugs aus der gezahlten Einfuhrumsatzsteuer entgegenzu-
wirken. 

V. Lohnsteuer
Authentifizierte Übermittlung von Lohnsteueranmeldungen
Ab	dem	1.1.2013	können	Lohnsteueranmeldungen	nur	noch	authentifiziert	elektronisch	an	die	
Finanzbehörden übermittelt werden. Dabei sind die Grundsätze zu beachten, die bereits oben (vgl. 
IV. 1.) für umsatz steuerliche Meldungen aufgezeigt worden sind. 

VI. Einkommensteuer (privat)
1. "Steuertipps für ehrenamtlich Tätige"
Das Brandenburgische Finanzministerium hat im Juni 2012 die Broschüre "Steuertipps für 
ehrenamtlich Tätige" veröffentlicht. Hintergrund hierfür sind die in den letzten Jahren ein-
geführten Steuerbefreiungen:

•• Die Steuerbefreiung für so genannte Übungsleiter bis zur Höhe von insgesamt EUR 2.100 
im Jahr,
•• die Steuerbefreiung für ehrenamtliche Tätigkeiten (so genannte Ehren amtspauschale) bis 

zur Höhe von insgesamt EUR 500 im Jahr und
•• die	Steuerbefreiung	für	ehrenamtliche	rechtliche	Betreuer,	Vormünder	und	Pfleger	bis	zur	

Höhe von insgesamt EUR 2.100 im Jahr.

Darüber hinaus ist für viele ehrenamtliche Tätigkeiten insbesondere im kommunalen Bereich 
(kommunale Mandatsträger, Mitglieder freiwilliger Feuerwehren usw.) die Steuerbefreiung 
für Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen von Bedeutung.

Zollrechtliche Folgen:
•• Zollrechtliche Abwicklung von einzu-

führenden Waren bereits bei Ankunft 
im Hafen
•• Überführung bereits gela gerter Nicht-

gemeinschafts ware in das zollrechtli-
che Verfahren.

Umsatzsteuerliche Folgen:

•• Steuerfreiheit der Ausfuhr lieferung

und

•• Vorsteuerabzugsberechti gung bei 
Einfuhrumsatz steuer

ändern sich in vielen Fällen und sind zu über-
prüfen!

Eine Optimierung durch frühzei tige Umstel-
lung ist möglich.

Für alle Unternehmen

Die elektronische Übermittlung von Lohn-
steueranmeldungen ist ab 2013 nur noch 
authentifiziert	möglich.

Für Ehrenamtler, die Entschä digungen 
erhalten
Eine Broschüre des Branden burgischen 
Finanzministeriums für  ehrenamtlich 
tätige Bürge rinnen und Bürger schafft 
Klar heit, in welchen Fällen Entschä-
digungen steuerfrei sind.
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Für Kapitalanleger mit Verlus ten

Wenn keine automatische Ver rechnung 
von Verlusten und Gewinnen aus Kapital-
anlagen durch die Banken erfolgen, kann 
ein Antrag auf Ausstellung einer Verlust-
bescheinigung gestellt werden.

Dafür ist die Frist 15.12.2012 zu beachten!

Für private Immobilien-Inves toren

Zinsen für zukünftig zu ver mietende 
Ge bäude sind abzugs fähig.

Falls ursprünglich ein Verkauf des Gebäu-
des geplant war, später jedoch eine Ver-
mietung erfolgt, können die Bauzeitzin-
sen in die Herstellungskosten des Gebäu-
des einbezogen wer den. Die Zinsen wir-
ken sich dann über die Abschreibung des 
Gebäudes steuermindernd aus.

Für Erben

Einkommensteuerzahlungen, die der Erbe 
für den Erblasser leis ten muss, sind als 
Nachlassver bindlichkeiten abzugsfähig.

Zu den Nachlassverbindlich keiten gehö-
ren auch solche Steuerschulden, die vor 
dem Todestag verursacht wurden, aber 
erst nach dem Todesfall formell entstehen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Broschüre gern zu oder Sie laden sich diese Informa-
tion aus dem Internet von der Seite des Landes Branden burg, Ministerium der Finanzen, im 
Bereich Downloads http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.224141.de/bbo_
products_list herunter. 

2. Verrechnung von Verlusten bei der Abgeltungsteuer - Frist  
    15.12.2012
Verluste aus Geldanlagen im Jahr 2012 werden von den Banken grund sätzlich unterjäh-
rig mit positiven Kapitaleinkünften verrechnet.

Insbesondere in den folgenden Fällen kann  jedoch keine bankinterne Ver rechnung statt-
finden:

•• Depots bei unterschiedlichen Kreditinstituten
•• Unterschiedliche Depots von Ehegatten ohne gemeinsame Frei stellungs erklärung.

In diesen Fällen kann spätestens bis zum 15.12.2012 ein Antrag auf Aus stellung einer 
Verlustbescheinigung bei der Bank gestellt werden, um die Verluste im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung mit positiven Ka pitaleinkünften aus anderen Quellen verrech-
nen zu können. Dies ist grundsätzlich empfehlenswert und nur in sehr speziellen Ausnah-
mefällen ungünstig. Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen ein entsprechender Hand lungsbedarf 
bestehen könnte und sprechen Sie uns bei Fragen hierzu gegebenenfalls gern an. 

3. Bauzeitzinsen als Herstellungskosten
Zinsaufwendungen, die in der Bauphase eines zu vermietenden Gebäudes anfallen, 
sind regelmäßig als vorab entstandene Werbungskosten steuer lich abziehbar, da sie 
im Zusammenhang mit den später anfallenden steu erpflichtigen Vermietungseinnahmen 
stehen.

Falls eine Vermietung während der Bauphase jedoch noch nicht geplant ist, stellt sich die 
Frage, wie sich diese Zinsen steuerlich auswirken. Der Bundesfinanzhof hat am 23.5.2012 
entschieden, dass die Zinsen in die Herstellungskosten des Gebäudes einbezogen wer-
den können, wenn eine Vermietung zunächst nicht geplant war, später aber doch vermie-
tet wird. Auf diese Weise sind die Zinsen zwar nicht sofort abzugsfähig, wirken sich aber 
zumindest über die Abschreibung des Gebäudes in den Folgejahren steuermindernd aus.

Das Urteil betrifft einen Fall, in dem der Steuerpflichtige ein Mehrfamilien haus errichtete, 
das er zunächst verkaufen wollte, es dann aber aufgrund einer späteren Entscheidung 
vermietete. 

VII. Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer 

1. Steuerschulden des Erblassers als Nachlassverbindlichkeiten
Der	Bundesfinanzhof	 hat	 am	 4.7.2012	 entschieden,	 dass	 die	 vom	Erben	 zu	 leistenden,	 aber	
noch vom Erblasser stammenden Einkommensteuer schulden auch für das Todesjahr als Nach-
lassverbindlichkeiten ab zugs fähig sind.

Nach	Ansicht	des	Bundesfinanzhofs	gehören	zu	den	abzugsfähigen	Nachlassverbindlichkeiten	
nicht nur die Steuerschulden, die gegenüber dem Erblasser bereits festgesetzt und bis zum 
Tod noch nicht gezahlt worden sind, sondern auch Steuerverbindlichkeiten, die der Erblas-
ser	als	Steuerpflichtiger	begründet	hat	und	die	erst	nach	dem	Todesfall	gegenüber	dem	Erben	
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als Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Entscheidend für den Abzug der Steuerschulden als 
Nachlassverbindlichkeiten ist, dass der Erblasser und nicht der Erbe die steuerrelevanten Tatbe-
stände verwirklicht hat und deshalb „für den Erb lasser“ eine Steuer entsteht.

Durch den Abzug der Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlich keiten vermindert sich 
die Höhe der festzusetzenden Erbschaftsteuer. 

2. Schenkungsteuerliche Behandlung von Erwerbsnebenkosten
Bei Erbschaften ist eindeutig gesetzlich geregelt, wie beispielsweise mit Notarkosten, Steuerbe-
ratungs- und Rechtsanwaltskosten steuerlich zu verfahren ist. Für Schenkungen fehlt dagegen 
eine vergleichbare Rege lung. Nun hat sich die Finanzverwaltung am 16.3.2012 u.a. zu folgen-
den Punkten geäußert: 

•• Allgemeine Erwerbsnebenkosten (z.B. Kosten für Notar, Grundbuch oder Handelsregis-
ter) sind Folgekosten der Schenkung. Sie sind bei der Ermittlung der Schenkungsteuer 
in vollem Umfang abzugsfähig. 

•• Fallen im Vorfeld der Schenkung Steuerberatungs- oder Rechtsbera tungskosten an, ste-
hen diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geschenkten Vermögen. Daher 
können sie nicht abgezogen werden. Übernimmt der Schenker diese Kosten, entsteht eine 
zusätz	liche	steuerpflichtige	Schenkung.

•• Kosten des Beschenkten für die Erstellung der Schenkungsteuererklä rung und der Fest-
stellungserklärung (einschließlich Gutachterkosten für die Ermittlung der erforderlichen 
Werte) sind voll abzugsfähig. 

•• Kosten	 im	Zusammenhang	mit	Rechtsbehelfs-	oder	finanzgerichtlichen	Verfahren	min-
dern die Schenkungsteuer nicht.

Für alle abziehbaren Kosten gilt:

•• Soweit der Beschenkte die genannten Kosten trägt, vermindert sich die Bemessungs-
grundlage der Schenkungsteuer.

•• Werden diese Aufwendungen vom Schenker getragen, liegt eine zusätz liche Schenkung 
vor, so dass die Schenkungsteuer höher aus fällt. 

  

3. Keine erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen für Drittlands-GmbH
Für Anteile an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % werden die erb schaftsteuerlichen 
Vergünstigungen für Betriebsvermögen gewährt, wenn sich der Sitz oder die Geschäftslei-
tung	der	Kapitalgesellschaft	im	Inland	oder	im	EU/EWR-Ausland	befindet.	Nicht	begünstigt	
sind Drittstaatenbetei ligungen.

Der Europäische Gerichtshof hat dazu am 19.7.2012 klargestellt, dass die Ungleichbehand-
lung zwar die Niederlassungsfreiheit einschränkt, die Ausübung der Niederlassungsfreiheit 
jedoch nur innerhalb der EU, nicht im Verhältnis zu Drittstaaten zu gewähren ist. Daher sieht 
der Europäische Gerichtshof die Nichtbegünstigung als europarechtskonform an.

Die Vorlage betraf zwar die Rechtslage bis 2007, das Urteil hat jedoch gleichwohl Bedeu-
tung für das aktuelle Erbschaftsteuerrecht, weil dieses ebenfalls keine Begünstigung für 
Drittstaatenbeteiligungen vorsieht.

In entsprechenden Fällen könnte überlegt werden, die Drittstaatenbeteili gung in eine EU-
Gesellschaft einzubringen. Die Vererbung oder Verschen kung der EU-Gesellschaft kann 
dann unter weiteren Voraussetzungen steuerfrei erfolgen. 

Durch den Ansatz der Steuer schulden 
ergibt sich eine Redu zierung der Erb-
schaftsteuer.

Für Schenker/Beschenkte

Kosten, die bei der Schenkung entste-
hen, sind für die Ermittlung der Schen-
kungsteuer zu 100 % abzugsfähig.

Nicht abzugsfähig sind Steuer beratungs- 
und Rechtsbera tungskosten im Vorfeld 
einer Schenkung.

Die Kosten für die Schenkung-
steuererklärung sind voll ab zugsfähig,

nicht aber Kosten für an schließende 
Rechtsbehelfsver fahren.

Für Erben mit Kapitalgesell schaften in 
Drittstaaten
Anteile an Kapitalgesellschaften von 
mehr als 25 % in Drittstaa ten sind - im 
Gegensatz zu EU-Gesellschaften - nicht 
erbschaft steuerbegünstigt.

Der Europäische Gerichtshof sieht 
hierin keinen Verstoß gegen die 
Niederlassungsfrei heit.

Die Rechtslage gilt sowohl für Altfälle als 
auch für das aktuelle Erbschaftsteuer-
recht.

In entsprechenden Fällen könnte über 
Gestaltungen zur Steuer optimierung 
nachgedacht wer den.
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Für Gläubiger mit gesetzlichen Zinsan-
sprüchen
Die Grundlage für die Berech nung von 
Verzugszinsen ist un verändert 0,12 %.

Für mittelständische und große Unter-
nehmen
Compliance-Verstöße verur sachen 
enorme Schäden - mate riell wie imma-
teriell.

Compliance, verstanden als ein System 
zur Einhaltung von Ge setzen und Regeln, 
ist auch für den Mittelstand von hoher 
Be deutung. 

Bedeutende Bereiche sind das Sozial- 
und Steuerrecht, das Arbeitsrecht sowie 
Datenschutz und IT-Sicherheit.

Compliance ist kein "Mode-Thema", son-
dern wird dauerhaft präsent sein.

Für Bürger/innen, die den Ab schluss 
einer Lebens- oder privaten Renten-
versicherung planen
Ab dem 21.12.2012 dürfen neu abgeschlos-
sene Versicherungs verträge nur noch nach 
den Re gelungen für geschlechtsneu trale 
Tarife kalkuliert werden.

VIII. Wirtschaft
1. Basiszinssatz ab 1.7.2012 unverändert
Die Deutsche Bundesbank hat den Basiszinssatz neu berechnet: Er be trägt unverändert 
0,12 %. Der Basiszinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugs-
zinsen. Die aktuellen gesetzlichen Ver zugszinsen betragen damit 

•• 5,12 % für Geschäfte mit Verbraucherbeteiligung
•• 8,12 % für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen. 

2. Compliance - auch ein Thema für den Mittelstand!
Schmiergeldskandal bei Siemens, Geldwäsche mit Drogenmilliarden bei der britischen Groß-
bank HSBC, Bestechungsgelder an den ehemaligen Vorstand der Bayerischen Landes-
bank im Zusammenhang mit dem Ver kauf von Formel-1-Vermarktungsrechten – dies sind 
nur einige Schlagzei len der letzten Zeit im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen. Sie 
betreffen allesamt namhafte Unternehmen und beruhen auf kriminellen Machenschaften 
einzelner Personen bzw. kleiner Personenkreise. Was bleibt ist der enorme Imageschaden 
für die betroffenen Unternehmen - ebenso wie die Aufklärungskosten und die Bußgelder.

Der Begriff Compliance bezeichnet ein System, das die Einhaltung von Verhaltensregeln, 
von Gesetzen und von Richtlinien gewährleistet. Diese Regeln sind für eine gute und ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung richtig und wichtig. Viele große Unternehmen haben 
mittlerweile Verhaltenskodizes aufgestellt, die von eigenen Compliance-Abteilungen über-
wacht werden. Ziel ist die Vermeidung von Ordnungswid rigkeiten und Strafen sowie von 
Schadenersatzzahlungen und der Erhalt der Reputation. Strafen können dabei jedoch nicht 
nur das Unternehmen treffen, sondern auch den Vorstand und den Geschäftsführer persön-
lich.	Darauf,	dass	eine	vorhandene	D&O	Versicherung	 (Manager-Haftpflichtver	sicherung)	
einspringt, sollte man sich besser nicht verlassen. Die Unter nehmensleitung – auch im Mit-
telstand	–	ist	dazu	verpflichtet,	gewisse	Sorgfaltspflichten	zu	erfüllen	und	Gesetze	einzuhal-
ten. Tut Sie dies be wusst nicht, so haften die Verantwortlichen gegenüber der Gesellschaft 
für den entstandenen Schaden, ohne dass die D&O Versicherung hierfür einsteht.

Aus diesem Grund ist ein angemessenes Compliance-System auch für den Mittelstand anzu-
raten. Es sollte die wesentlichen relevanten Risikobe reiche, wie zum Beispiel das Sozial- 
und Steuerrecht, das Arbeitsrecht sowie den Datenschutz und die IT-Sicherheit umfassen. 

Es ist davon auszugehen, dass Compliance zukünftig - ähnlich wie Risi komanagement - 
zu einer ordnungsgemäßen Unternehmensorganisation gehört. Das Thema wird dauerhaft 
Beachtung	finden,	zumal	Unternehmen	verstärkt	auf	die	Compliance	bei	ihren	Geschäfts-
partnern achten. Darüber hinaus können Aktivitäten im Bereich Compliance proaktiv an 
Geschäfts partner kommuniziert werden, um daraus einen echten Mehrwert zu gene rieren. 

Sollten Sie zu dem Thema Compliance neugierig geworden sein, stehen wir Ihnen gern mit 
weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Bei einer Ana lyse eines zu Ihrem Unternehmen pas-
senden Compliance-Systems unter stützen wir Sie gern. 

3. Unisex-Verträge bei der Altersversorgung ab dem 21.12.2012 Pflicht

Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich - nach den Regeln der Ver sicherungswirtschaft 
war das bisher nicht der Fall. Männer und Frauen mussten bei den meisten Versicherungen 
(Lebens-, Renten-, Berufsun fähigkeits- und private Krankenversicherungen) unterschied-
liche hohe Prämien zahlen.
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Bis zum 20.12.2012 bietet die Versiche-
rungswirtschaft noch geschlechtsspezi-
fische	Verträge	an.

Danach sind teilweise starke Beitragsver-
änderungen zu er warten.

Due Diligence-Kosten bei ge scheiterten 
Akquisitionsbemüh ungen = Betriebsaus-
gaben.

Vor 2009 erworbene Genuss scheine kön-
nen steuerfrei ver kauft werden.

Keine „Bettensteuer“ von Gästen bei beruf-
lichen/geschäftlichen Übernachtungen.

Künstlersozialabgabe 2013: 4,1 %.

Keine Kürzung der Betriebsrente bei 
Altersteilzeit.

Dem hat der Europäische Gerichtshof einen Riegel vorgeschoben. Die unterschiedliche 
Behandlung der Geschlechter hat er als diskriminierend angesehen und daher verboten. 
Ab 21.12.2012 gelten neue Regeln, die als sogenannte Unisex-Regeln (geschlechterneu-
trale Tarife) bezeichnet werden. Sie sind bei der Berechnung privater Versicherungsprämien 
und -leistungen ausnahmslos für alle neuen Verträge anzuwenden.

Für Altverträge und für Verträge, die vor dem 20.12.2012 abgeschlossen werden, gelten 
die neuen Regeln noch nicht. Die Versicherungswirtschaft bietet daher bis zum 20.12.2012 
noch	geschlechtsspezifische	Verträge	an,	in	der	Männer	aufgrund	ihrer	geringeren	Lebens-
erwartung gemäß ver sicherungsmathematischer Berechnungen bei den Prämien rund 10 % 
günstiger liegen als bei den neuen Unisex-Verträgen ab dem 21.12.2012. Dies bedeutet: 
Bei Abschluss von Lebens- und Rentenversicherungsver trägen ab dem 21.12.2012 sind die 
Beiträge für Männer voraussichtlich ca. 10 % höher, während sie für Frauen sinken werden.

Umgekehrt ist es ab dem 21.12.2012 bei Risikolebensversicherungen und Sterbegeldver-
sicherungen. Hier sinkt der Beitrag für Männer, während er für Frauen steigt. 

IX. Kurznachrichten
•• Due Diligence-Kosten, die bei einem gescheiterten Beteiligungserwerb anfallen, sind 

nach Abbruch der Akquisitionsbemühungen steuerlich sofort abzugsfähig (Finanzgericht 
Baden-Württemberg vom 24.10.2011).

•• Gewinne aus der Veräußerung von Genussscheinen durch private Kapitalanleger aus 
vor	2009	erworbenen	Genussscheinen	sind	nicht	steuerpflichtig	(Finanzgericht	Hessen	
vom 16.2.2012).

•• Die sogenannte „Bettensteuer“ (auch City Tax oder Kulturförderabgabe genannt) darf 
nur bei privat veranlassten Übernachtungen - z.B. von Touristen - erhoben werden, 
nicht	aber	von	Gästen,	die	aus	berufl	ichen	Gründen	 in	Hotels	oder	Pensionen	nächti-
gen (Bundesverwal tungsgericht vom 11.7.2012). Verschiedene Städte erheben darauf-
hin diese Steuer nicht mehr.

•• Der Beitragssatz zur Künstlersozialversicherung steigt 2013 von 3,9 % auf 4,1 %.

•• Die Betriebsrente von Beschäftigten, die zum Ende des Berufslebens in Altersteilzeit 
arbeiten, darf nicht wegen des geringeren Verdienstes in den letzten Arbeitsjahren gekürzt 
werden (Bundesarbeitsgericht vom 17.4.2012). 
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X. Aktuelles aus unserem Hause

Nach der Geburt ihres Sohnes hat Frau Anna Peters ihre Tätig-
keit in unserem Hause am 1. August 2012 wieder aufgenommen.

Herr Bartosz Rosa ergänzt seit dem 1. September 2012 als Prü-
fungsassistent das Team der TREUMERKUR.

Seit dem 1. Oktober 2012 unterstützt Frau Britta Passner unser 
Lohn- und Buchhaltungsteam.
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HLB TREUMERKUR  
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